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Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

In dieser Ausgabe finden sie zwei interessante 
Steuerurteile aus dem täglichen Leben – vielleicht 
auch aus dem Ihren.

Die zweite Seite haben wir ganz der Präsentation der 
Ergebnisse unserer Mitarbeiterbefragung gewidmet, 
wie wir es in der letzen „Steueroase“ angekündigt 
haben.

Die sehr differenzierten Ergebnissen zeigen uns, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Kritikpunkte gelten 
teilweise Verbesserungsbedarf  bei Abläufen oder 
Ausstattungsmängeln, die uns selbst bereits als solche 
bekannt sind und sich in der Verbesserunge- bzw. 
Behebungsphase befinden.

Die Urteile über uns als „Chefs“ empfinden wir als 
ermutigend, wobei selbstverständlich das Bessere 
immer der Feind des Guten sein darf. Insbesondere in 
der letzten Frage konnten in freiem Text Sorgen und 
Beschwerden vorgebracht werden und unsere 
Mitarbeiter haben teilweise davon Gebrauch gemacht. 
Diese Äußerungen nehmen wir ernst. Wir planen 
mittelfristig positive Veränderungen, die sie im Kern 
aufgreifen und bearbeiten werden. 

Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis, und dafür, dass mehr als einmal im 
freien Text ein „Danke“ stand, auch mit dem Zusatz 
„ich arbeite gerne hier“ danken wir unsererseits von 
Herzen.

Viel Freude mit dieser 
Ausgabe der Steueroase!

Herzlich

für das Fahrzeug. Maßgeblich ist vielmehr der Steuer - News
allgemeine Listenpreis zuzüglich der Kosten für 
eventuelle Sonderausstattungen. So entschied der Diätverpflegung 
Bundesfinanzhof.gilt nicht als außergewöhnliche Belastung

Geklagt hatte ein Taxiunternehmer, der die Pri-
Ein Steuerpflichtiger ließ sich Diätverpflegung vatnutzung nach der Ein-Prozent-Methode ver-
ärztlich anordnen und führte die Aufwendungen in 
seiner Einkommensteuererklärung als außerge-
wöhnliche Belastungen auf. Das Finanzamt erkannte 
dies nicht an. Im Urteil vom 13.9.2018 folgte das 
Finanzgericht Köln  dieser er Auffassung.

Begründung

§ 33 Abs. 2 Satz 3 EStG schließt Aufwendungen für 
Diätver-pflegung explizit als außer-gewöhnliche 
Belastung aus. Daher spielt nach Auffassung des 
Finanzgerichtes  weder der therapeutische 
Hintergrund noch der medizinische Sinn und Nutzen steuern wollte. 
des Einsatzes der diätetischen Nahrungsmittel eine 

Bemessungsgrundlage sollte dabei der niedrigere Rolle.
Bruttolistenpreis aus einer vom Hersteller heraus-
gegebenen Preisliste für Taxen und Mietwagen sein. 

In der Erstinstanz hatte der Taxiunternehmer Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof  jedoch hob das Urteil auf.

Begründung

Für die Ein-Prozent -Regelung ist der Listenpreis für 
Privatkunden maßgebl ich. Beim L istenpreis 
(zuzügl ich Sonderausstattung) im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes handelt es sich um eine 
generalisierende Bemessungsgrundlage für die 
Bewertung der Privatnutzung eines Betriebs-Pkws. 
Maßgeblich ist also nicht der tatsächliche Neu-
anschaffungs-, sondern der al lgemein gültige 
Listenpreis.Die Argumentation des Klägers, diese Regelung 

verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Dieses Urteil hat über das Taxigewerbe hinaus 
Grundgesetzes, wies das Gericht ebenfalls zurück, Bedeutung für al le Berufsgruppen, für die 

Autohersteller besondere Sonderpreislisten führen denn die Ungleichbehandlung zwischen Diätauf-
bzw. Sonderrabatte gewähren. wendungen und unmittelbaren Krankheitskosten sei 

sachlich gerechtfertigt. Auch gegen den Grundsatz der Die Führung eines Fahrtenbuches mit Aufzeich-
Leistungsfähigkeit werde hier nicht verstoßen. nungen aller beruflich und privat veranlassten Fahrten 
 sollte im Einzelfall geprüft werden. Die Fahrten-

buchmethode führt in der Regel zu einer niedrigeren Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Das 
Besteuerung der Privatnutzung.Verfahren ist beim Bundesfinanzhof anhängig.

Privatnutzung des Firmen-PKW

Preisnachlässe beim Neuwagenkauf sind mittlerweile 
üblich. Für Großabnehmer wie beispielsweise 
Taxiunternehmer existieren teilweise sogar eigene 
Preislisten. Für die Besteuerung der Privatnutzung 
von betrieblichen Fahrzeugen nach der Ein-Prozent-
Regelung zählt jedoch weder ein branchenbezogener 
Listenpreis noch der tatsächlich gezahlte Kaufpreis 

Gruß der Geschäftsleitung

Steuern zu erheben 

heißt, die Gans so zu 

rupfen, dass man die 

Federn bekommt, ohne 

gebissen zu werden.
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Im folgenden Text wird das Wort „Mitarbeiter“ als 
geschlechtsneutral zu verstehen verwendet. 

Die Mitarbeiterbefragung 2019 wurde an beiden 
Dröge&Paul – Standorten durchgeführt. An jedem 
Standort nahm ein Mitarbeiter  nicht teil. 
Die Fragen wurden extern professionell erstellt und 
technisch so aufbereitet, dass bei der online-
Beantwortung absolute Anonymität gewährleistet 
war. 
Auch die Auswertung erfolgte extern und wurde 
der  Geschäftsleitung in einer  zweistündigen 
Präsentation vorgestellt. Die wichtigsten Charts 
folgen; die Erkenntnisse aus weiteren werden im 
Text zusammengefasst. 

Die Frage nach der Karriereplanung  erbrachte das 
Ergebnis, dass eine Mehrheit der Mitarbeiter den Beruf 
des/der Steuerfachangestellten nicht als ursprüng-
lichen Berufswunsch gehabt hatte. Auf die Nachfrage 
„Was wären Sie ursprünglich gern geworden kamen 

organisatorisch geregelt werden, sie werden aber keit, Kontakt und Ansprechbarkeit, beruflich wie die unterschiedlichsten Antworten von humorig 
jederzeit gehört und entsprechend beantwortet.privat. Sieerbrachten mehrheitlich eine Note „gut“ in („Millionär“ ) bis ernsthaft („etwas im sozialen 

Bereich“). allen Punkten. 
Incentives wie gemeinsame Unternehmungen und Auch hier gilt, dass Mitarbeiter, die deutlich anders 
Feste wurden von der weit überwiegenden Mehrheit  votierten, jederzeit zum vertraulichen Gespräch über 
als „genau richtig“ eingestuft. Ideen zur gemeinsamen die von ihnen wahrgenommenen Schwächen 
Freizeitgestaltung in kleinerem Rahmen sind dennoch eingeladen sind.
jederzeit willkommen und werden von der Geschäfts-
führung unterstützt. Mit dem Mandantenkontakt zeigt sich ebenfalls die 

Mehrheit der Mitarbeiter zufrieden, es wird aber auch 
deutlich, dass dort, wo sich Schwierigkeiten auftun, 
diese auf hohe Erwartungshaltungen und gelegentlich 

Der persönliche Arbeitsplatz, aufgeschlüsselt nach 
Mobiliar, technischer Ausstattung und gesund-
heitlichen Aspekten erhielt mehrheitlich die Note 
„gut“; Noteneinbußen gab es für Aspekte der EDV-
Technik, ein Problem, an dessen Lösung die 
Geschäftsführung arbeitet.

Die Frage nach der Teamqualität wurde für beide 
Standorte mehrheitlich mit „gut“ beantwortet.

fehlende Verbindlichkeit in Ton und Umgang seitens 
der Mandanten zurückzuführen sind. 

Als überdurchschnittlich gut werden die Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten bei Drö-
ge&Paul beurteilt. 

Als weit überwiegend „genau richtig“  wurden Dass es in Puncto reibungslose Organisation noch 
Arbeitspensum und Aufgabenzuteilung beurteilt. Für Steigerungsmöglichkeiten gibt, ist der Geschäfts-
alle Mitarbeiter, die sich über- oder unterfordert fühlen, leitung bewusst. Diesbezügliche Verbesserungen 
ist die Geschäftsleitung jederzeit ansprechbar. werden bereits angedacht. Insgesamt ist das Befragungsergebnis in allen Punkten 

mehrheitlich gut. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Der geringste Anteil aller Befragten wünscht sich ein Mitarbeiterschaft der Kanzlei Dröge&Paul sich erst 
Beschwerdemanagement oder ein Vorschlagswesen. seit zwei Jahren in der Teambildung aus drei 

verschiedenen Arbeitsteams mit unterschiedlicher 
Das bedeutet, diese Instanzen müssen nicht Leitung befindet, ist das ein außerordentl ich 

zufriedenstellendes Resultat, das auf die gute 
Teamfähigkeit aller Mitarbeiter ebenso verweist wie 
auf eine umsichtige Geschäftsführung.

Dass unter  den negativ abweichenden Befragungs-
ergebnissen und in den frei formulierten Antworten auf 
die abschließende Frage „Was ich sonst noch sagen Die Noten für die Geschäftsführung waren ausführlich 
möchte“ hier und da auch kritische Töne hörbar sind, aufgeschlüsselt zu vergeben nach Aufgabenstellung 
hat die Geschäftsführung mit Offenheit und Interesse und Zielsetzung, Führungskompetenz und Vorbildlich-
und Verbesserungswillen zur Kenntnis genommen.
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Auswertung der Mitarbeiterbefragung 2019


